Info zur Praxisgebühr !!

seit dem 1.1.2004 sind wir ärzte durch gesetz gezwungen als kassenwarte der krankenkassen tätig: wir müssen von IHNEN 10 EURO eintreiben, wenn SIE in die praxis kommen und diesen betrag vollständig IHRER krankenkasse übergeben !!



SIE müssen also nach dem willen IHRER krankenkasse immer !! diese 10 € bezahlen, es sei denn:

- SIE haben einen Überweisungsschein IHRES Hausarztes oder eines anderen kollegen dabei

- SIE haben einen in 2004 ausgestellten befreiungsnachweis IHRER krankenkasse

· SIE sind unter 18 jahre jung

· ansonsten gilt: immer 10 € und die chipkarte mitbringen !



natürlich auch bei der krebsvorsorge oder bei der schwangerenvorsorge: auch hier ist in der regel die kassengebühr fällig! es sei denn, SIE möchten keinerlei beratung, brauchen kein rezept, haben absolut keine beschwerden, brauchen keine überweisung, haben absolut keine fragen und sind bereit, bei irgendwelchen fragen oder beschwerden einen 2. termin zu vereinbaren, bei dem dann natürlich die 10 € fällig werden.

 


übrigens: auch wenn SIE nur ein rezept wünschen, ist die kassengebühr fällig !

sollten SIE weitere rückfragen haben, so ist IHRE krankenkasse der richtige ansprechpartner - diese kassiert ja schliesslich auch IHRE 10 € ! haben SIE bitte dafür verständnis, dass wir keinerlei fragen dazu beantworten, sondern SIE lediglich an IHRE krankenkasse verweisen !



Mit feundlichen Grüssen

